
 

 Vorlagen-Nummer:     

  

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern Bad Vilbel, 16.05.2019 
Sachbearbeiter / in: Herr Albert 
 
Vorlage für: 

Magistrat 20.05.2019 

Haupt- und Finanzausschuss 12.06.2019 

Stadtverordnetenversammlung 18.06.2019 
 
Betreff 
 

Erlass einer Anlagenrichtlinie für die Stadt Bad Vilbel 
 

 
Sachverhalt / Begründung 

 
Aus § 108 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ergibt sich die Verpflichtung der Stadt Bad Vilbel, 
im Rahmen der pfleglichen und wirtschaftlichen Verwaltung ihres Vermögens bei Geldanlagen auf ausreichende 
Sicherheit zu achten, wobei sie einen angemessenen Ertrag erbringen soll. Dabei hat die Stadt Bad Vilbel 
finanzielle Risiken zu minimieren und spekulative Finanzgeschäfte sind verboten (§ 92 Abs. 2 Satz 2 und 3 
HGO).  
 
Ziel dieser Richtlinie ist die Regelung der sicheren und ertragsbringenden Anlage des kommunalen Vermögens. 
Mit Erlass dieser Richtlinie erfüllt die Stadt Bad Vilbel ihre Pflicht nach Nr. 13 des Erlasses des Hessischen 
Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787). 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Erlass der als Anlage beigefügten Anlagenrichtlinie für die 
Stadt Bad Vilbel. 
 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 




